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Landessteuern anderer Unterthanen an. Es ward dadurch wirk¬
lich eine billige Ausgleichung getroffen, den Leuten nicht zuge-
muthet, ihren Schutz doppelt zu versteuern.

Wie sich diese Verhältnisse der Hobsgüter zur Landeshoheit
in den übrigen Territorien gestaltet haben, darüber fehlt es an
bestimmten Nachrichten. Kindlinger ") bemerkt jedoch, daß
gegen das Ende des löten Jahrhunderts die Fürstin von Essen
auch noch die Rcichssteuern von ihren Ober- und Unterhofen
im Stifte Münster und andcnvärts bezogen. Es ist inzwischen
ohne Zweifel, daß in neuerer Zeit sowohl in Münster als Cleve-
Mark die Landeshoheit auch über die Hobsgüter ausgeübt worden.

100 .

III. Ende des Hofrechts.

Die eine Art, wodurch das Recht auf das Hofgut verloren

geht —Eaducität— ist oben S. 343. ff. 3l6 — 3l8. erwähnt,
so wie, daß diese Art nirgend recht praktisch geworden ").
Jedenfalls konnte eine solche Strafe nur von der Hofgcmeinde

gewiesen werden.
Das deutsche Erbrecht der Collateralen ging gewöhnlich

bis zum neunten Gliede, oder vielmehr wurde hier die Ver¬
wandtschaft als erloschen betrachtet. Weiter geht auch das
Erbrecht auf die Hofsgüter nicht ^). Es trat also nun ein
Ende des Hofsrechts ein.

Es war nun allgemeiner in der Hofsverfassung liegender
Grundsatz, daß das erledigte Hofsgut wieder mit Hörigen des

Hofes besetzt werden mußte "). Diese Besetzung selbst war

35) Geschichte .von Bolmcstein S. 465.

36) Wegen nicht gezahlter Abgaben kennt man keine Entsetzung.
S. Stockumer Hofsrecht (Beilage 52) h. v. Ueber die Auslegung

von Kap. 3. des Essenschen Hobsrcchts s. oben S. 347. 348.

37) Beilage 21, Schwelmer Hofsrecht, H. 7: »Keins von den Hvfs-

»gütern soll an den Landesherrn versterben bis ins neunte

»Glied.« Beilage 54, Loensches Hofrecht, §. 64.

38) Beilage 25, Eikclsches Hofsrechi, Art. 22. »— so fall und magh

»alsdann der Herr off Schultis, die deß mächtig von des Herrn

»wegen, wan einem anderen, wair hie iß, dat Guid zum Hand-



Kapitel V. H. 100. 411

ursprünglich eine gemeinschaftliche Angelegenheit des Herrn und
Hofes "). Dies laßt sich auch schon daraus erklären, daß
die Entsetzung nur durch Herrn und Hof geschehen konnte, und
daß man auch »mit Gnaden des Heren und Haves« an ein durch
Verjährung verwirktes Gut wieder ankommcn konnte *°).

Trat wegen Abwesenheit der Erben eine zeitige Verwaltung
ein, so konnte der Hofsherr das Gut freien Händen austhun,
auch wohl einstweilen selbst unter den Pflug nehmen"). Der¬
gleichen Fälle mögen denn allmählig die späterhin, als der Un¬
terschied zwischen hörigen und freien Händen verblich, bei den
mehrsten Höfen geltende Satzung herbeigeführt haben, daß der
Hofsherr das erledigte Gut ohne Rückfrage bei der Hofgemeinde
wieder besetzte "), am Ende gar behielt und willkührlich be-

»gewinn zu loesen gevcn, und dar mit belehnen, so ver, als

»dar ein Hoeffsmann oste Frauwe in den Hoeff

»gehörig, und anders niet.« Beilage 50, Hüninckhover

Hofsrechr Nr. 2: »Item men fall besetten de seven Hoeve

»myt hoffhörygen Lüden-und werd dann erfun-

»den de achtede Hoeve, fall men dan de ock besetten als vorg.«
— Beilage 52, Stockumer Hofsrecht von 1370, Nr. Z:

«Storve ock eyn Gud loes, dat it neyne Erven en hedde, so

»fall dat de Scultete, dat is de overste Pechtener unses Stichtcs,

»besetten mit Ammethorighen Lüden, de dem Ammet-

»gude overlopet.« Beilage 64, Wcrdensches HofSrecht, Kap. 9:
»ob jemand were, der dem Gute folgen wollte.«

39) Beilage 62. Instrnm. äs jirr. 6nrt. äs Dursten, 14rt. i3:
»Item reguisiti si ali^us dann portinentis sä curtsin prse-
»äietsm vscsrsnt, äs cjnibus nemo ss intromitteret, ntrnm
»äicti äoinini vslorent ss äs tslibus inti oinittore et äs eis

»äisponere sä oorum KSnepIscitnm. Uesponäont, ^uoä
»äicti äoinini possunt so äs tsiidns bonis intromittere et
»äs tslidns äisponere ^>tvre/!«zr/o cottsr/ro /rtr^atorum et cur-
»trslrAm xrasät'etorrtnr st cott^en»'rt eo-um

40) Beilage 69, Effensche Hobasael, Kap, 8.

41) Siehe oben S. 320. 321.

42) So laßt das Loensche Hofrecht (Beilage 54) Art. 89 das Gut

zwar noch immer »tho Haue veruallen,« aber doch (Art. 54)

an den Hofherrn kommen, von dem es allenfalls zu kaufen.
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handelte^); der Hofsverfaffung war der ursprüngliche^Geist
schon entwichen.

Auch solche Falle konnten aber nur sehr selten sein; eines
Theils weil das Erbrecht weit ausgedehnt war, und die nicht-
hörigen Erben sich hörig machen konnten, zum andern, weil
dem Uebertrage des Guts an andere Familien nichts im Wege
stand "), so wie ja auch z. B. nach dem allerneuesten Rechts
— siehe Th. IV. — der Heimfall zwar noch bis zur Ablösung
besteht , ja, wenn das Gut nur noch auf vier Augen steht,
gegen den Willen des Herrn nicht abgelöst werden kann, nichts
desto weniger aber die Veräußerung unbedingt Statt findet.
Hier wie dort ist der Gewinn des Hofsherrn durch Einziehung
des Guts sonach nur eine freie Gabe des Zufalls.

Eben darum nun, weil die Veräußerung an Fremde Statt

fand, das Hofsrecht nicht auf die einzelne Familie des jedes¬
maligen Besitzers beschrankt war, hat ein eigentliches Heimfalls¬
recht für den Herrn nicht bestanden, und um so weniger, da
der Herr nur die ursprünglichen Rechte der Hofgemeinde aus¬
übte, indem er den Hof neu besetzte.

10t.

IV. Ursprung der H o fs v e r fa ssu n g.

In geschichtlichen Dingen kann in der Regel nur die syn¬
thetische Methode zur Wahrheit führen. Eben darum haben
wir denn auch bei Eröffnung unsrer Abhandlung von der Hof-

Hörigkeit (S. 268.) nicht gleich über den Ursprung der Hof¬
hörigkeit abgesprochen, noch eine Definition gegeben, die keinen

43) Siche Niesert Note 133 zu seiner Ausgabe des Rechts des

Hofes zu Loen, und die Anmaßungen, welche der Hofsherr von

Ohr und Chor in seiner Hobsordnung (Beilage 60) aussprach:

«uns xlswo jure heimgefallen — damit unsres Gefallens zu

»thun und zu handeln — und uns ohne einig Authuen gemelter

»Hoff und darzu gehöriger Hoffsleuth frei stehen, dieselbe an-

»dern auszuthun, oder zu unser Lhumbkirche nutz an uns zu

»behalten.« Man sieht ziemlich klar, daß hier eine Neuerung

beabsichtigt ist.

44) S. oben S. 340 ff.
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